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2126

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 24. April 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes 
vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst worden ist, sowie des § 10 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV.NRW. S. 218b) verordnet das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1

Die Verordnung zum Schutz vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 
22. März 2020 (GV. NRW. S. 178a), neugefasst durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. April 
2020 (GV. NRW. S. 222a), diese bereinigt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. April 2020 
(GV. NRW. S. 304), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die Angabe „Nummer 2 und 3“ gestri-
chen.

 b)  Dem Wortlaut wird folgender Satz angefügt:

   „Die Einrichtungsleitung kann zudem Ausnahmen unter Schutzmaßnahmen und 
nach Hygieneunterweisung zulassen, wenn es ethisch-sozial geboten ist (z.B. auf 
 Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten).“

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  2 werden nach dem Wort „geschlossenen“ die Wörter „Fenstern, 
Sonnendächern,“ gestrichen, das Wort „usw.“ durch die „Wörter „mit dem gesamten 
Körper“ ersetzt und nach dem Wort „verbleiben“ die Wörter „, der Abstand zwischen 
den Fahrzeugen mindestens 1,5 m beträgt“ eingefügt.

 b)   In Absatz 3 Satz 3 werden nach der Angabe „Satz 2“ die Wörter „; dies gilt entspre-
chend für Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Vorbereitung auf oder der 
Durchführung von schulischen Prüfungen“ angefügt.
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3.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „reguläre“ durch das Wort „geöffnete“ ersetzt.

 b)   In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Warteschlangen“ ein Komma eingefügt 
und das Wort „und“ gestrichen sowie nach dem Wort „Personen“ die Wörter „und zur 
Umsetzung der Vorgaben des § 12 a Absatz 2“ eingefügt.

4.  § 11 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

  „Versammlungen zur Religionsausübung fi nden unter den von den Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften aufgestellten Beschränkungen zur Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln statt.“

5.   In § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 werden die Wörter „des Öffentlichen Personennah-
verkehrs“ durch die Wörter „von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs sowie 
seiner Einrichtungen“ ersetzt.

6.  Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

„§ 12a

Persönliche Verhaltenspfl ichten, Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpfl ichtet, 
sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. Insbesondere ist im öffentlichen Raum zu allen anderen 
 Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, es sei denn, es handelt 
sich um

1.   Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebens-
partner,

2.  in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen,

3.  die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen.

Wenn die Einhaltung eines Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen 
oder baulichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer textilen Mund-Nase- 
Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen. Die vorstehenden Rege-
lungen gelten nicht, wenn Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr und 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz eine Unterschreitung des Mindestabstands erfor-
derlich machen.

(2) Beschäftigte und Kunden sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von 
Absatz 1 Satz 3 verpfl ichtet

1.   in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften im Sinne von § 5, auf Wochenmärkten, bei der 
Abholung von Speisen und Getränken innerhalb von gastronomischen Einrichtungen 
nach §  9 sowie auf sämtlichen Allgemeinfl ächen von Einkaufszentren, „Shopping 
Malls“, „Factory Outlets“ und vergleichbaren Einrichtungen im Sinne von § 10,
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2.   in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern 
sowie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Handwerks- und Dienstleistungen, 
die ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 m zum Kunden erbracht werden 
(§ 7 Absatz 3 Satz 2) außer beim Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr,

3.  in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

4.   bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs sowie seiner Ein-
richtungen.

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen 
Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpfl ichtung nach Satz 1 kann 
für Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, 
 Plexiglas o.ä.) ersetzt werden.“ 

7.   Der bisherige § 12a wird § 12b und in Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 2 bis 
11“ die Angabe „, 12a Absatz 2“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 1 Nummer 4 am 27. April 2020 in Kraft. 
Artikel 1 Nummer 4 tritt am 1. Mai 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 24. April 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2020 S. 306a

2126

Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

im Bereich der Betreuungsinfrastruktur

Vom 24. April 2020

Auf Grund der §§  32, 28 Absatz  1 Satz  1 und 2, 33 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20.  Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des 
 Gesetzes vom 27.  März 2020 (BGBl.  I S.  587) und §  33 durch Artikel 1 Nummer  12 des 
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 Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) neu gefasst worden sind, sowie des § 10 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV.NRW. S. 218b) verordnet 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1

Die Verordnung zum Schutz vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im 
Bereich der Betreuungsinfrastruktur vom 2. April 2020 (GV. NRW. S.  212), neugefasst 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 16. April 2020 (GV. NRW. S.  222a), diese bereinigt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. April 2020 (GV. NRW. S. 304), wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 § 1

 Schulische Gemeinschaftseinrichtungen

  (1) Alle öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des 
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  404) 
 geändert worden ist, sind geschlossen. 

 (2) Ausgenommen von Absatz 1 sind das Betreten der Schule

 1.   durch Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie der Klassen, in denen 
Berechtigungen erworben werden, zur Teilnahme am Unterricht sowie an sonstigen 
schulischen Veranstaltungen insbesondere im Zusammenhang mit der Prüfungs-
vorbereitung und der Durchführung von Prüfungen;

 2.   durch Schülerinnen und Schülern, in der Regel der Jahrgangsstufen 1 bis 6, mit be-
sonderem Betreuungsbedarf im Sinne von § 3 Absatz 1 zum Zwecke einer Vor-Ort-
Betreuung (Notbetreuung) in den Schulräumlichkeiten. Das Nähere regelt das Minis-
terium für Schule und Bildung durch Erlass (insbesondere mittels sog. SchulMails);

 3.   durch Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Schule zum Zwecke einer Vor-Ort-
Betreuung (Notbetreuung), wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung die Aufnahme 
in die Vor-Ort-Betreuung nach Nummer 2 als Folge einer familiengerichtlichen Ent-
scheidung oder im Rahmen von Maßnahmen oder Schutzplänen nach § 8a des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung 
kann auch erforderlich sein, wenn die Schülerin oder der Schüler im regelhaften 
Schulbetrieb als Folge einer Entscheidung nach den §§  27ff. des Achten Buches 
 Sozialgesetzbuch am Offenen Ganztag teilnimmt. Das Jugendamt hat vorrangig zu 
prüfen, ob das Kindeswohl auch mit anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet 
werden kann. Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme in die Vor-
Ort-Betreuung ist von der Jugendamtsleitung oder einer von ihr benannten Person zu 
treffen und zu dokumentieren; die Notwendigkeit der Aufnahme ist der Schulleitung 
schriftlich zu bestätigen. Die Schulleitung kann die Aufnahme nur ablehnen, wenn 
andernfalls die Durchführung der Vor-Ort-Betreuung insgesamt gefährdet wäre; sie 
beteiligt das Jugendamt und die Schulaufsicht;
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 4.   durch Dienstkräfte der jeweiligen Schule zur Erteilung von Unterricht im Sinne von 
Nummer 1 oder zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften;

 5.   zum Zwecke der Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) im Sinne der Nummern 2 und 3 
und zur Wahrnehmung der damit verbundenen Dienstgeschäfte;

 6.   zur Teilnahme an Staatsprüfungen Berufsabschlussprüfungen der zuständigen 
 Stellen oder an Auswahlgesprächen (Einstellung/Laufbahnwechsel) und zur Wahr-
nehmung der damit verbundenen Dienstgeschäfte;

 7.   zu anderen als zu schulischen Zwecken, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Auf-
stellungsversammlungen zur Kommunalwahl und Blutspendetermine) zu dienen 
 bestimmt sind.

  (3) Bei den Nutzungen nach Absatz 2 sind die besonderen Anforderungen an den Infek-
tionsschutz zu beachten. Hierbei sollen insbesondere Regelungen zu verkürzten Reini-
gungsintervallen in Sanitärräumen und Desinfektionsmaßnahmen sowie im Rahmen des 
Absatzes 2 Nummer  1 Maßnahmen zur Sicherung eines Mindestabstands von 1,5 m 
durch verkleinerte Lerngruppen oder größere Unterrichtsräume umgesetzt werden.

2.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 § 3

 Besondere Betreuungsbedarfe

  (1) Besonders betreuungsbedürftig im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 2 und § 2 Ab-
satz 2 ist, wer der Personensorge 

 1.   mindestens einer Person unterliegt, die in einem der Tätigkeitsbereiche für eine er-
weiterte Notbetreuung nach Maßgabe der Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) bzw. der 
Anlage 2 (ab dem 23. April 2020) zu dieser Verordnung beschäftigt und in diesem 
 Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist,

 2.   einer alleinerziehenden Person unterliegt, die einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder 
sich im Rahmen einer Schulausbildung nach §  1 Absatz  2 Nummer  1 oder im 
 Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befi ndet,

  sofern eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksich-
tigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann.  

  (2) Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf nach Absatz 1 sollen betreut werden. Die 
Entscheidung zur Aufnahme in der Schule oder zur Betreuung in einem Kindertages-
betreuungsangebot treffen die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen oder die Kinder-
tagespfl egestellen. Es gelten die bestehenden rechtlichen Zuständigkeiten. 
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  (3) Zwingende Voraussetzung der Entscheidung nach Absatz  2 sind in den Fällen von 
Absatz 1 Nummer 1: 

 1.   der Nachweis, dass mindestens eine personensorgeberechtigte Person nicht in der 
Lage ist, die Betreuung zu übernehmen, weil sie in einem in der Anlage 1 (bis zum 
22. April 2020) bzw. der Anlage 2 (ab dem 23. April 2020) zu der Verordnung genann-
ten Bereich tätig ist, und  

 2.   die schriftliche Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass die Präsenz dieser perso-
nensorgeberechtigten Person am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen 
Betriebe und Einrichtungen nach Maßgabe der Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) 
bzw. der Anlage 2 (ab dem 23. April 2020) zu dieser Verordnung zwingend notwendig 
ist (Unabkömmlichkeit); steht die Person nicht in einem Verhältnis abhängiger 
 Beschäftigung (Selbstständige), wird der vorgenannte Nachweis durch eine ent-
sprechende Eigenerklärung ersetzt. 

  (4) Zwingende Voraussetzung der Entscheidung nach Absatz  2 sind in den Fällen von 
Absatz 1 Nummer 2: 

 1.   bei einer Erwerbstätigkeit der schriftliche Nachweis des Arbeitgebers zu Umfang 
und Lage der Arbeitszeiten bzw. bei Selbstständigen eine entsprechende Eigenerklä-
rung oder bei einer (Hoch-)Schulausbildung der schriftliche Nachweis der Schule 
oder Hochschule und  

 2.   die Eigenerklärung der alleinerziehenden Person, dass eine private Betreuung nicht 
anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
 Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. April 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 24. April 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2020 S. 308a
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